
8 NeweGerhabschaffts-
§. p. Wann die Gerhabschafft auff emen Vogtbahrm Brucdrm

fallet/welcher von dem Dnvogtbahrm nicht abgethailt ist/vndjhmdie
Gütter insgemein zugenössen nicht gelegen wäre/soll die Hörigkeit de¬
nen Dnvogtbahrm gewisse Gerhaben zu der Abchailung verordnen/
welchedarauffzusehen haben/daß die Jüngere Geschwistriget durch die
Aeltere nicht vcrvorkhailetwcrdcn:nachsolcher Thailungbleibt der ältere
Bmeder/wannerandersttauglich/seinerMündersährigenGeschwisiri-
gttGerhab.

Aer Vmdtt LtMl.
on denen Mcrhabcn / so durch die

brigkeitengesetzt werdm / auchMaltungeines
aisenMuechs.

§ . i.
Ann durchTestammt/oder andern Letztm Willen/ keine Berha-
hengesetzt/noch gcsippte Freund verhandm/ denen die Gerhab¬

schafftzuesiele/oderdieselbenvntauglich/oderauffcrLandswären/ist rin
jedweder« Dnsere nachgesetzte Obrigkeit / deren der Pupillen Datter vn-
terworffkngewksen/solche Pupillen/alsobald sie hievon Nachrichtung er«
langt/mit tauglichenGerhabenzuvcrschen/vnd imFalleiner/odexderael-
dereabstirbt/auffanzeigendeßüberlebendenMitGerhaben / oder da kei¬
ner verhandm wäre / alsobalden ex oKcio den Abgang zu ersetzen
schuldig.

§. 2. GemeldetTaugligkeitder Gerhaben bestehet in dem« /daß es
ehrlich -verständig-Gkwissenhafft-vndda esanderstfüglich sryn kan / ver«
möglich - vnd angesessene Männer/auch der Hbrigkeit/welche sie verord-
net/wenigistderGerhabschaffthalber/vnterworffrn scyn / vnd dasirson«
steneinerandernlnttanrvntergebm/sich derselbendißfalsverzeihen/wie
dann absonderlichkeiner/der sich selber einzumngen begehrt / oderdenm
Pupillen einnamhafftesschuldig/zuverordnm ist.

r. z. Eskönnenein/zween/odermehrGerhabenverordnetwerden/
nachdemdcß PupillenVermögen beschaffcn/oderetwa weitvon einander
entlegen Wcdoch sollen dieObrigkeiten dahin gedacht seyn/daßsie deren
sowenig/als jmmer möglich/vcrordnen -Vnd demnaches sich zuAeiken zu-
trägt/daßdie Petpillen/bißweitcnnebendenen Oesterreichischen / auch in

Bö-



BöhaimdMähren/oderandtM Ländern / gelegene Gütkcr Haber». / die
Vergkrhabungaberinallweegderjenigen Obrigkeit gebührt/vnter wel¬
cher der Todtfall deß Vatters beschehm/vnd der pllpill verwaist worden/
Als solledieselbein discmFalldarob seyn/damic solche Gerhaben verord-
netwerden/widerwelchedie andere LandsObrigkeiten kein billiches De-
denckenhaben können/vndso danndieselben / worunter dir außländischen
Gütter gelegen/ durch gebräuchige Lnmpaü -Schrcibcnersuechen/ daß
sie ihnen die indisem Land verordnete Gerhaben/gegenLaistungdessen/
was alldortengewöhnlich/auchwollenbeliebenlasten.

§. 4 . Damit rin jedwederc Obrigkeit die Pupillm astobalden erfah-
ren/vndgebührmde Anstellung dermtwegm machen könne / ist ein jede
Leibliche - oderStieffMutter / wie auchdie nächsten Befreunden / die
Waisen anzuzaigm / ond denenfelbenGerhaben/wofernihnendurch Te-
stamcnt/oder anderen LetztenWillen keine verordnetworden/ von Zeit ih¬
rerWistenschafft / astobalden zu begchrmfchuldig/daaber ftlbe/vnd zwar
die anwesende längist Sechs Wochen / die ausser Lands entlegene aber

Obrigkeit kundbahr wurde/von derselben/nachBefund derSachen / vnd
Dmbständen/wrlkürlich gestrafftwerden / vnd wann es die anwesenden
Befteunoen/nachvcrsiostcnenSechs Wochen/nochdrcyMonat/dieaus-
ser LandsAnwesende abcrnoch Sechs andere Monat darüber anstehm
licssen/vnd keine rechtmässigeEntschuldigungbcßwegcn erweißlich fürzu¬
bringen hätten/so sollen stedardurchdm künfftigrn Anfall der Pupillm
Erblchafft / wieauchdasjenige / was jhnm etwa von solcher Pupillen
Dattcr/Mutter/oderanderen ElternauffsteigenderLini verschafft wor-
dm/verlohren haben.

§. 5. Damit auch ferrers ein jede Obrigkeit die Beschaffenheit ihrer
untergebenen Pupillen stättigs wiffen/vnddmensklbenzuguetemnachft-
hen möge/Alsordnend
re Obrigkcit/einrichtig

vnd wann
vonZeit zu Zeit fieiffig einschreiben/vndfürmercken lasten/ auch alles das
jcnigemitsonderbahrcnr Eyfer vollziehen / was so wol in AuffnehMung
derRaittungen/alsauchandcrwertö/krafft diser Gerhabschafftö - Ord¬
nung ihnen obgelegen ist/damitderpupill/nach erlangenderDogtbahr-

B r keit/



IV Newe Gerhabschaffts-
keit/sich imWaiffmbuch/vndanderengehandletenNothdurfftenersehm/
vnd imwidrigenFall dcß Schadensbey der nachlässigen Obrigkeit zuer-
holen/nichtDrsach habmmöge.

on denen curawril der Modsinmg-
ersohncn.
§ . i.

erlangmde Wissenschafft/die jenigenmit Ouraroren zuvcrsehen / welche
vmb ihrer blöden Sinn/vndDemunfft/oder auch stätterLcibsGchwach«
vnd Gcbrächligkeitwillen/jhnenselbsten/auchjhremHaabvnd Guttnicht
wolvorstehcnkönnm ; alsdaseynd/ die Wahnsinnig - vnd Aberwitzige/
Gehörlose/Stumme/vnd Blinde/ItkM diemitfchwahrerftätkerKranck-
heitBeladen - Preß - oderLigcrhaffteMmschen/die Verschwender/ vnd
dergleichen.

§. 2. WannauchJemand seineWittib schwanger hinter sich verließ/
folldieObrigkeit derselbenLeibsftucht/biß siegebohrcn wird/zu Versiche¬
rungdessenErbthails/ein-oder mehr Gerhabenverordnen.

8, z . Vnd sollen diese/gleichwie andere Gerhabm/Anfangs auß der
Frcundschafft/ vnd wann die nicht verhandcn / anderwens genommen/
vnnd verordnet/auchzu dem Invencsiio . Lnurion > Pflicht/vndRait-
mng/inallem/wiesonstendie Gerhaben/ ungehaltenwerben.

Der Sechste Liml.
elchc Ursachen z« Wnischuldlgung

einesMerhabm für erheblich zu halten.
§ . i.

Ns gemain istein jedwedercr Dogtbahrcr Mann schuldig/ die zu
!gemainer Wohlfahrt/vnd Beschützungder Waisen geraichcnde
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